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^ ©rpit
für bie

fdjwetgcrifcfje
föteificrfctjcift

aller
§attbwerïe

uitb ©emerbe
bereit

3nttuttgen
Mttb Beretne

' ' flrnkiifdje jplfittfr für bie lUerliflntt
mit Befonberer BerucJftdfftguitg ber

tin ämttorark.
fjcrausgegctrcn unter ptteutrkuitg fjdjntrttertftljrr

^unjtljnnimrrrkrr & ftcrijmkcr.

IY.
Band

fOrgnn fiir bie offiiielleti Jluirliliaiioiieit bes fdjiarijrr. ©eroerbeiterem

©alien, ben 10. Woucmbcr 1888»
©rfdjelttt je ©amftag§ unb foftef fier Quartal gr. 1. 80.

Snferate 20 ©18. per lfpaltige ïpetit§eiïe.

SRebattion, ©jpebitton, ®rud & Berlag son p. grmt-gurbteur, 6t. ©aßen.

SBodjettffmtd):
fmit part für lierljt unb pnljrljeit grljt urrteren, baa frifrij unb nail aua «tuent IBuubr fiait;
©a uttrb nan frlbrr immer neu geboren, rilt tu ben Bblkern, etn geflügelt link.

Reglement fiir bie Prüfungen non

ienierbeleljrlingen.

I. ®er fd^toeigerifcfie ©emerbePerein

oerabfolgt feinen Seîtionen, melche

£el)rlingg=Brüfungen regelmäßig tier*

anftalten unb fid^ beim 3entralDorftanb
barum bemerken :

a. Beiträge an bie entfteljenben Soften,
b. Formulare für ®iplome unb Stugmeigtarten,

infofern folgenben BHnimalanforberungen entfprocfjen mirb:
Strt. 1. Sebent ©emerbelehrling ift bie 3alaffung gur

Brüfung gu ermöglichen, fofern er (meitergeljenbe Slnforbe*

rungen beg betreffenben 5|5rüfurtg§£reifeg oorbefialten)
a. ein 3eu0niß beg fiehrmeifterg über Beginn unb ®auer

ber ßehrgeit pormeifen fann, monach fid) ergibt, baß er

menigfteng bag leßte Salir ber im betreffenben Beruf
üblichen Seßrgeit angetreten habe;

b. fid) über ben regelmäßigen Befuch einer gortbiIbmtgg=,
©emerbe* ober ^Çad^fc£>ule angmeifen fann, fofern fofcfie

SInffalten bem Seßrling gugänglici) finb;
c. eine felbftgefdjriebene Slnmelbung gur Brüfung eingibt.

®ie Sulaffnug faß aud^ folcßen Seßrlingen gemährt

merben, beren ßehrmeifter niefff Btitglieber beg üeranftalten=
ben Bereing finb.

®en Bereinen mirb anheimgeftellt, audj foldje junge
tganbmerfer gur Brüfung gngulaffen, meldje ihre ßehrgeit in
ber Sdjmeig nicht länger alg feit einem 3ahr beenbigt haben
unb Porgenannten Bebingungen nadjfommen; an folcEje Sanbff
baten füllen auch entfprecgenb höfieme Bnforbernngen gefteltt
merben.

Slrt. 2. ®ie öffentliche Belanntmachung ber ßehrlingg*
Prüfung mit Stngabe ber Bnmelbungg* unb Stblieferunggfriff
hat fpätefteng 3 Btonate bor ber Brüfung burcij geeignete

Bublifationen, g. B. bnrdj Snferate, Slufrufe in Bkrfftätten
unb <3c£)ulert u. bergt., gu erfolgen; für bie Slugführung ber
Arbeiten ift hinreidjenbe griff gu gemäljren.

Slrt. 3. Sie Brüfung hat in erffer ßinie bie erlangte
Berufgtüchtigleit beg ßehrltngg in'g Singe gu faffen. Sit
biefer Btdffung iff bie Bortage eineg fetbftPerfertigten Brobe=
ftücfeg (eüentued mit Beilegung einer Befdjreibung, Btateriaff
beredjnung, 3ct<hrtung ober eineg Btobellg begfelben) gu öer=

langen, gerner hat fid) bie Brüfunggtommiffion gu über=

geugen, ob ber ßehrling bie nötfjtgen Senntniffe ber SBert»

geuge, ber Boli= unb ^ülfSftoffe unb ihrer Bermerthung im
betreffenben ©emerbggroeig befiße.

Sit gmeiter ßinie mirb fich bie Brüfung erftreefen auf
bie @d)ulbilbung, namentlich im ©efdjäftgauffah,
Buchhaltung, Bedinen unb Schreiben, mit Berücffichtigung
beg praftifchen Berufglebeng.

^ Vrgan
für die

schweizerische
Meisterschaft

aller
Handwerke

und Gewerbe
deren

Innungen
«nd Vereine

' ' Praktische Platter für die Werkstatt
mit besonderer Berücksichtigung der

Kunst im Handwerk.
Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

Kunsthandwerker â Techniker.

IV.
Làà

Organ für die offiziellen Publikationen des schweizer. Gewerbevereins.

St. Gallen, den I» November 1888.
Erscheint je Samstags und kostet per Quartal Fr. 1. 8V.

Inserate 2V Cts. per Ispaltige Petitzeile.

Redaktion, Expedition, Druck ck Verlag von W. Senn-Sarbieur, St. Gallen.

Wochenspruch:
Kein Mort für Recht und Wahrheit geht verloren, das frisch und voll aus reinem Munde floh;
Gs wird von selber immer neu geboren, eilt zu den Uütkern, ein geflügelt Kost.

Regiment für die Prüfungen von

Gewerbetehrlingen.

I. Der schweizerische Gewerbeverein

verabfolgt seinen Sektionen, welche

Lehrlings-Prüfungen regelmäßig ver-
anstalten und sich beim Zentralvorstand
darum bewerben:

s,. Beiträge an die entstehenden Kosten,
d. Formulare für Diplome und Ausweiskarten,

insofern folgenden Minimalanforderungen entsprochen wird:
Art. 1. Jedem Gewerbelehrling ist die Zulassung zur

Prüfung zu ermöglichen, sofern er (weitergehende Anforde-

rungen des betreffenden Prüfungskreises vorbehalten)
a. ein Zeugniß des Lehrmeisters über Beginn und Dauer

der Lehrzeit vorweisen kann, wonach sich ergibt, daß er

wenigstens das letzte Jahr der im betreffenden Beruf
üblichen Lehrzeit angetreten habe;

fl. sich über den regelmäßigen Besuch einer Fortbildungs-,
Gewerbe- oder Fachschule ausweisen kann, sofern solche

Anstalten dem Lehrling zugänglich sind;
o. eine selbstgeschriebene Anmeldung zur Prüfung eingibt.

Die Zulassung soll auch solchen Lehrlingen gewährt
werden, deren Lehrmeister nicht Mitglieder des veranstalten-
den Vereins sind.

Den Vereinen wird anheimgestellt, auch solche junge
Handwerker zur Prüfung zuzulassen, welche ihre Lehrzeit in
der Schweiz nicht länger als seit einem Jahr beendigt haben
und vorgenannten Bedingungen nachkommen; an solche Kandi-
daten sollen auch entsprechend höhere Anforderungen gestellt
werden.

Art. 2. Die öffentliche Bekanntmachung der Lehrlings-
Prüfung mit Angabe der Anmeldungs- und Ablieferungsfrist
hat spätestens 3 Monate vor der Prüfung durch geeignete

Publikationen, z. B. durch Inserate, Aufrufe in Wertstätten
und Schulen u. dergl., zu erfolgen; für die Ausführung der
Arbeiten ist hinreichende Frist zu gewähren.

Art. 3. Die Prüfung hat in erster Linie die erlangte
Berufstüchtigkeit des Lehrlings in's Auge zu fassen. In
dieser Richtung ist die Vorlage eines selbstverfertigten Probe-
stückes (eventuell mit Beilegung einer Beschreibung, Material-
berechnung, Zeichnung oder eines Modells desselben) zu ver-
langen. Ferner hat sich die Prüfungskommission zu über-

zeugen, ob der Lehrling die nöthigen Kenntnisse der Werk-

zeuge, der Roh- und Hülfsstoffe und ihrer Verwerthung im
betreffenden Gewerbszweig besitze.

In zweiter Linie wird sich die Prüfung erstrecken auf
die Schulbildung, namentlich im Zeichnen, Geschäftsaufsatz,

Buchhaltung, Rechnen und Schreiben, mit Berücksichtigung
des praktischen Berufslebens.
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SIrt. 4. ©8 bleibt ben SjSrûfurtgêïreifen übertaffen, bte

2Bat)I beS Sßrobeftücfeg bem Éteifter refp. ßeprling frei gu
fteßen, ober niept; immerhin foE ber fßrüfunggtommiffion bag

Sorfcptagg* ober ©enepmigunggrecpt gufiepett.

Ser SKeifter pat fdjriftlicïf gu erflärert, intoieloeit bag

SroPejtucf, fomie aEfäEige Seitagen felbftftänbig angefertigt
mürben, ©infadje fotibe Arbeiten finb ©cpauftücten borp=
gießen.

SIrt. 5. Sie Sräfnnggfommiffion ift üerpftidjtei, in
gälten, in melden über bie fetbftftänbige Stugfüprung beS

fßrobeftücteg burcp ben Seating 3®eifet obmatten, benfetben
buret) ©pperten einer befonbern fßrüfung über bie erlangte
Serufggefcpidtidjteit, fei'8 in ber Söertftatt be8 ßeprmeifterg
ober anbergmo, gu untermerfen.

SIrt. 6. Sie fßrüfung über Serufgtücptigteit pat burcp

je minbefteng grnei gadjmänner ber bertretenen ©ej»erbg=
gtteige unter Sorfip eineg Obmanneg gu erfolgen, meiere
bag angefertigte fßrobeftüct unb bie aEfäEtg beitiegenben
3eid)nungen, SKobeße, Sefcpreibungen ober 9Katerialberecp=

nungen gemiffenpaft beurtfjeiten, fomie ben ßeprling über bie

barauf bermenbete 3eit unb gur Serfügung geftanbenen §ütf§=
mittel, fomie über aßfüttig bermertpete §atbfabritate, über
Senntnip ber SBertgeuge, Stob« unb öütfgftoffe münbtiep Be=

fragen foßen. Sie Seitage bon 3eict)nungen, SlobeEen, 3fta=

teriatbeiedjnungen unb Sefcpreibungen !ann burcp ©rtpetlung
einer pöpern 3îote belohnt merben.

Sei ber Seurtbeititng beg S^obeftücteg foE pauptfäcpticp
auf epatte, faubere, gmectentfprecpenbe Strbeit unb fepöne

gönnen ©emiept gelegt merben.
SIrt. 7. Sie Sanation ber ßetftungen bat burdj -Koten

bon 1 big 3 gu erfolgen, mobei fotdje für Serufgtücptigteit
(SIrt. 3) boppett in Stnredjnung gebraut merben. gm Siptom
finb bie ©rgebniffe ber Prüfung über Serufgtücptigteit bon
benjenigen über ©cpulbitbung gefonbert angumerten.

SIrt. 8. Sie ©umme ber in ben eingetnen fßrüfungg=
fäcpern ergietten Stoten ift für bie Maffifitation ber ®efammi=
teiftungen mapgebenb unb foE bag begügtiebe Serfapren bor
Seginn ber fßrüfung burcp bie Stommiffion genau feftgefept
merben.

Sie ©efammtteiftungen für SerufStüd^tigfeit unb ©cput*
bitbung finb im Slügemeinen mie folgt gu begeictjnen:

1. Stoffe: fetjr gut,
2. „ gut,
3. „ genügenb.

gär ungenügenbe ©efammtteiftungen bürfen meber Sü
ptome nod) Stusmeiêtarten berabfotgt merben. ßeprtinge,
bereu ßeiftungen ungenügenb befunben merben, tönnen bei
ber nädjften fßrüfung mieber gugetaffen merben.

SIrt. 9. Prämien foßen borguggmeife in nü^Iiäjert gad)=
fepriften, SBertgeugen ober fonftigen EKateriatien beftepen.

SIrt. 10. Siptome unb Stugmeigfarten bürfen erft nadj
befriebigenb beenbigter ßeprgeit auf ein begügtiepeg 3eugnip
beg ßeprmeifterg hin auggepänbigt merben.

SIrt. 11. Sie atg genügenb befunbenen Srobeftücte finb
öffentlich auggufteßen unb bie fßrüfungg*3tefuttate mit ben
Samen beg Serfertigerg unb feineg ßeprmeifterg angumerten.

II. Sen ©ettionen bleibt eg unbenommen, ihren üßrü=

funggregtementen meitergehenbe Seftimmungen aufgufteEen.
III. Sie teitenben Organe jebeg fßriifunggtreifeg haben

nach einem bon bem feproeigeriftpen ©eroerbe Serein gu Iie=

fernben einheitlichen ©epema aßjäprticp innerhalb brei 3Ko=

naten über bie ©rgebniffe ber ßküfung gu berichten. Ser
teitenbe Sluëfcpufe pat hierauf bem 3entralüorftanb über bie

©efammtergebniffe unb über bie 3umenbung ber berfügbaren
©umme an bie Senfnnggtreife Sericpt unb Slntrag oorgu=
legen.

Ser 3entratbcrftanb ift befugt, ©ppertifen anguorbnen.
Sag ©etretariat füprt über fämmtticpe pramirten ßepr=

tinge ein fcpmeigerifcpeg ©eneratregifter.
IV. Siefeg Seglentent tritt mit 1. Ottober 1888 in

Straft.
Ser teitenbe Stugfcpup ift befugt, für bie erften galjre

atg lleberganggperiobe eingetnen Srüfunggtreifen in befonbern
gäßen ©mfdjränfungen gu geftaiten.

(©entäp Sefcptup ber Setegtrtenberfammtung in 3u9 öom
3. 3uni 1888 Pom 3entraIborftaitb ertaffen am 30. ©ep=
tember 1888.)

®cn)erbüd)e§ Mbungêtoefen.
2)te •Oattbarbcitëfdjule für .VhtaPctt in Sdjafftjanfcu

erfreut fiep eineg immer ftärteren Sefucpeg. Sei ber am
tepten SKontag ftattgefunbenen Stufnapme bon ©cpütern met=

beten fiep üierunbbreipig Snaben ntepr atg atg lepteg Sap:'-
©g tonnten inbeffen nür punbertaeptgepn Snaben aufge=
nommen merben unb gmar in bie Stbtpeilung für Sartonnage
fünfunbaeptgig Snabeit, in bie Surfe für §otgbearbeitung
breiunbbreipig Snaben.

fyiir bie äöerfffatt.
Slttftriip auf ©cntentPerpup. 3u biefer grage fepreibt

man bem „Setorationgmater" : ©ine neu mit ©ement ge=

pupte Stauer ober SBanb barf niept bor einem 3apre mit
Oetfarbe geftridjen merben, meit ber ©ementberpup fo lange
fepmipt unb feparfe Stugbünftungen ergeugt, bie fämmtticpe
Oetfarben bergepreti. 3nerft geigen fiep bei gu früp borge=
nommenen Oetfarbenanltricpen fiebrige gleiten, fpäter gange
gtaepen, an benen bie garbe hinuntergelaufen ift, fo bap
man fie mit ben tgänben Pon bem gupboben aufnep^
men tann. SBiE man auf frifeßem ©ementpup mit Oetfarbe
ftreiepen, fo mifepe man 1 Speit ©cpmefetfäure mit 8 SP.
SBaffer unb ftretdje bamit bie gtäd^e 1—2 Stat über, jeben
Sag nur einmal, fo bap biefer Slnftridj gut troetnen tann.
Sann nepme man 2Beineffig=@prit unb ftreiepe bamit bie

gtäipe abermatg, unb am fotgenben Sage beginne man mit
bem Oelfarbenanftricp. 3um ©runbanftriep mäpte man eine

Oetfarbe, bie gut part troetnet, nämlicp 1 Speit Steigetb
unb 1 Speit Sreibe in gutem ßeinötfirnip. 3ä>if<pen jebem

neuen Stnfiricp paufire man 1 ober 2 Sage, bamit ber bor=

perige fietg orbentlicp trotten mirfc. ©in foteper Sup ntup
auperbem, um pattbar gu fetn, oiermat mit guter Oetfarbe
geftriepen merben: bag erftemal mit rnepr girnip atg garbe,
gu ben übrigen brei SInftricpen nepme man bie garbe gut
ftreicpredjt, b. p. niept gu biet unb niept gu bünn. 3" änpern
SInftricpen bürfen teine 3tntfarben oermanbt merben, meit
biefetben niept palten unb abblättern. 3- £>• ß- in S-

©egeit bog Surdjfdftogeu ber äöafferftecfeu im Seiut=

farbenottftriip. 3Bir tefen int „Setorationgmater": 3m
öorigen Sapre patte icp einen Sangfaat gu bemalen, beffen

ganger Slnfonb bon 2Baffer= refp. Segenßecten bebedtt mar.
3cp pabe aße mir befannten Siittet bagegen oermanbt, atg
ba finb Slnftricp mit ©cpeEacf, ßaeffärbe, ßauge, ©äuren,
aber StEeg mar opne ©rfotg. ©eptieptiep tiep i^ bie gange
Seite einmal mit einer bectenben, aug alten Oetfarbenreften
gufammengeftippteu garbe überjtreicpen unb, napbem biefer
Slnftricp trotten geroorben, übergog iip ipn mit einer bünnen

©ppgtöfung in SBaffer. Sarauf mürbe bann mit ßeimfarbe
geftriepen unb fo erptett icp einen Spiegel, ber ttar mie ein

Sup mar. 3d) habe aücp big peute an biefer Strbeit niept

bag geringfte Éngeicpen eineg mieberteprenben gtedeng Be*

merten tonnen. Slnfüpren miß icp nur, bap auf biefem
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Art. 4. Es bleibt den Prüfungskreisen überlassen, die

Wahl des Probestückes dem Meister resp. Lehrling frei zu
stellen, oder nicht; immerhin soll der Prüfungskommission das
Vorschlags- oder Genehmigungsrecht zustehen.

Der Meister hat schriftlich zu erklären, inwieweit das
Probestück, sowie allfällige Beilagen selbstständig angefertigt
wurden. Einfache solide Arbeiten sind Schaustücken vorzu-
ziehen.

Art. 5. Die Prüfungskommission ist verpflichtet, in
Fällen, in welchen über die selbstständige Ausführung des

Probestückes durch den Lehrling Zweifel obwalten, denselben
durch Experten einer besondern Prüfung über die erlangte
Berufsgeschicklichkeit, sei's in der Werkstatt des Lehrmeisters
oder anderswo, zu unterwerfen.

Art. 6. Die Prüfung über Berufstüchtigkeit hat durch

je mindestens zwei Fachmänner der vertretenen Gejverbs-
zweige unter Vorsitz eines Obmannes zu erfolgen, welche
das angefertigte Probestück und die allfällig beiliegenden
Zeichnungen, Modelle, Beschreibungen oder Materialberech-
nungen gewissenhaft beurtheilen, sowie den Lehrling über die

darauf verwendete Zeit und zur Verfügung gestandenen Hülfs-
Mittel, sowie über allfällig verwerthete Halbfabrikate, über
Kenntniß der Werkzeuge, Roh- und Hülfsstoffe mündlich be-

fragen sollen. Die Beilage von Zeichnungen, Modellen, Ma-
terialberechnungen und Beschreibungen kann durch Ertheilung
einer höhern Note belohnt werden.

Bei der Beurtheilung des Probestückes soll hauptsächlich
auf exakte, saubere, zweckentsprechende Arbeit und schöne

Formen Gewicht gelegt werden.
Art. 7. Die Taxation der Leistungen hat durch Noten

von 1 bis 3 zu erfolgen, wobei solche für Berufstüchtigkeit
(Art. 3) doppelt in Anrechnung gebracht werden. Im Diplom
sind die Ergebnisse der Prüfung über Berufstüchtigkeit von
denjenigen über Schulbildung gesondert anzumerken.

Art. 8. Die Summe der in den einzelnen Prüfungs-
fächern erzielten Noten ist für die Klassistkation der Gestimmt-
leistungen maßgebend und soll das bezügliche Verfahren vor
Beginn der Prüfung durch die Kommission genau festgesetzt

werden.
Die Gesammtleistungen für Berufstüchtigkeit und Schul-

bildung sind im Allgemeinen wie folgt zu bezeichnen:
1. Klasse: sehr gut,
2. „ gut,
3. „ genügend.

Für ungenügende Gesammtleistungen dürfen weder Di-
plome noch Ausweiskarten verabfolgt werden. Lehrlinge,
deren Leistungen ungenügend befunden werden, können bei
der nächsten Prüfung wieder zugelassen werden.

Art. L. Prämien sollen vorzugsweise in nützlichen Fach-
schriften, Werkzeugen oder sonstigen Materialien bestehen.

Art. 10. Diplome und Ausweiskarten dürfen erst nach

befriedigend beendigter Lehrzeit auf ein bezügliches Zeugniß
des Lehrmeisters hin ausgehändigt werden.

Art. 11. Die als genügend befundenen Probestücke sind

öffentlich auszustellen und die Prüfungs-Resultate mit den
Namen des Verfertigers und seines Lehrmeisters anzumerken.

II. Den Sektionen bleibt es unbenommen, ihren Prü-
fungsreglementen weitergehende Bestimmungen aufzustellen.

III. Die leitenden Organe jedes Prüfungskreises haben
nach einem von dem schweizerischen Gewerbe-Verein zu lie-
fernden einheitlichen Schema alljährlich innerhalb drei Mo-
naten über die Ergebnisse der Prüfung zu berichten. Der
leitende Ausschuß hat hierauf dem Zentralvorstand über die

Gesammtergebnisse und über die Zuwendung der verfügbaren
Summe an die Prüfungskreise Bericht und Antrag vorzu-
legen.

Der Zentralverstand ist befugt, Expertisen anzuordnen.
Das Sekretariat führt über sämmtliche prämirten Lehr-

linge ein schweizerisches Generalregister.
IV. Dieses Reglement tritt mit 1. Oktober 1888 in

Kraft.
Der leitende Ausschuß ist befugt, für die ersten Jahre

als Uebergangsperiode einzelnen Prüfungskreisen in besondern
Fällen Einschränkungen zu gestatten.

(Gemäß Beschluß der Delegirtenversammlung in Zug vom
3. Juni 1888 vom Zentralvorstand erlassen am 30. Sep-
tember 1888.)

Gewerbliches Bildungswesen.
Die Handarbeitsschule für Knaben in Schaffhausen

erfreut sich eines immer stärkeren Besuches. Bei der am
letzten Montag stattgefundenen Aufnahme von Schülern mel-
deten sich vierunddreißig Knaben mehr als als letztes Jahr.
Es konnten indessen nur hundertachtzehn Knaben aufge-
nommen werden und zwar in die Abtheilung für Kartonnage
fünfundachtzig Knaben, in die Kurse für Holzbearbeitung
dreiunddreißig Knaben.

Für die Werkstatt.
Anstrich auf Cementverpuff. Zu dieser Frage schreibt

man dem „Dekorationsmaler": Eine neu mit Cement ge-
putzte Mauer oder Wand darf nicht vor einem Jahre mit
Oelfarbe gestrichen werden, weil der Cementverputz so lange
schwitzt und scharfe Ausdünstungen erzeugt, die sämmtliche
Oelfarben verzehren. Zuerst zeigen sich bei zu früh vorge-
nommenen Oelfarbenanirrichen klebrige Flecken, später ganze
Flächen, an denen die Farbe hinuntergelaufen ist, so daß
man sie mit den Händen von dem Fußboden aufneh-
men kann. Will man auf frischem Cementputz mit Oelfarbe
streichen, so mische man 1 Theil Schwefelsäure mit 8 Th.
Wasser und streiche damit die Fläche 1—2 Mal über, jeden
Tag nur einmal, so daß dieser Anstrich gut trocknen kann.
Dann nehme man Weinessig-Sprit und streiche damit die

Fläche abermals, und am folgenden Tage beginne man mit
dem Oelfarbenanstrich. Zum Grundanstrich wähle man eine

Oelfarbe, die gut hart trocknet, nämlich 1 Theil Bleigelb
und 1 Theil Kreide in gutem Leinölfirniß. Zwischen jeden:

neuen Anstrich pausire man 1 oder 2 Tage, damit der vor-
herige stets ordentlich trocken wird. Ein solcher Putz muß
außerdem, um haltbar zu sein, viermal mit guter Oelfarbe
gestrichen werden: das erstemal mit mehr Firniß als Farbe,
zu den übrigen drei Anstrichen nehme man die Farbe gut
streichrecht, d. h. nicht zu dick und nicht zu dünn. Zu äußern
Anstrichen dürfen keine Zinkfarben verwandt werden, weil
dieselben nicht halten und abblättern. I. H. L. in P.

Gegen das Durchschlagen der Wafferflccken im Leim-
farbenanstrich. Wir lesen im „Dekorationsmaler": Im
vorigen Jahre hatte ich einen Tanzsaal zu bemalen, dessen

ganzer Plafond von Wasser- resp. Regenflecken bedeckt war.
Ich habe alle mir bekannten Mittel dagegen verwandt, als
da sind Anstrich mit Schellack, Lackfarbe, Lauge, Säuren,
aber Alles war ohne Erfolg. Schließlich ließ ich die ganze
Decke einmal mit einer deckenden, aus alten Oelfarbenresten
zusammengeftippten Farbe überstreichen und, nachdem dieser

Anstrich trocken geworden, überzog ich ihn mit einer dünnen

Gypslösung in Wasser. Darauf wurde dann mit Leimfarbe
gestrichen und so erhielt ich einen Spiegel, der klar wie ein

Tuch war. Ich habe auch bis heute an dieser Arbeit nicht
das geringste Anzeichen eines wiederkehrenden Fleckens be-

merken können. Anführen will ich nur, daß auf diesem
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